
AUSFERTIGUNG 
 

Az.: 4 K 1311/10 
 

  

 
 

VERWALTUNGSGERICHT DRESDEN 
 
 
 

B E S C H L U S S 
 
 

In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
des  

 - Antragsteller - 
 
prozessbevollmächtigt: 
 

gegen 
 
 
die  

 
 - Antragsgegnerin - 

 
wegen 

 
PKH-Antrag 
 
 
 
hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Dresden durch die Vorsitzende Richterin am 
Verwaltungsgericht Hasske, den Richter am Verwaltungsgericht Groschupp, die Richterin am 
Verwaltungsgericht Ackermand   
 
am 1. November 2010 
 
 

beschlossen: 
 
Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt. 
 
 

 
 
 

Gründe 
 
Nach § 166 VwGO i. V. m. § 114 Satz 1 ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder 

nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechts-

verfolgung oder die Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht 




